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1. Anlass und Vorgehen 
In Ortseinfahrten wird häufig in 
beiden Fahrtrichtungen deutlich zu 
schnell gefahren, sodass hohe Ge-
schwindigkeiten bis weit in die 
Ortslage hineingetragen werden. 
Gleichzeitig sind Ortseinfahrten 
mit dem Übergang zu den zumeist 
einseitigen Geh- und Radwegen 
außerorts für Fußgänger und Rad-
fahrer oft Bereiche notwendiger 
Fahrbahnüberquerungen. Aber 
auch außerhalb geschlossener Ort-
schaften ergibt sich für Radfahrer 
und Fußgänger auf Streckenab-
schnitten und in Knotenpunkten 
die Notwendigkeit des Überque-
rens der Fahrbahn. 
In zahlreichen Ortseinfahrten sind 
nun in den vergangenen Jahren 
Mittelinseln angelegt worden; sei 
es als Überquerungshilfe, zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung oder für 
eine gestalterische Verdeutlichung 
des Überganges von der freien 
Strecke in die Ortslage. Außerorts 
ist der Einsatz von Mittelinseln im 
Zuge der bevorrechtigten Straße 
dagegen noch eher selten. 
Mit der Anlage der Inseln soll ins-
gesamt eine Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit erreicht werden. 
Andererseits können die Mittelin-
seln auch eine Gefahrenquelle für 
den Kfz-Verkehr darstellen. Ein-
zelne Unfälle an Inseln erregten in 
der Öffentlichkeit Aufsehen. 
Im Rahmen zweier Untersuchun-
gen im Auftrag des NLStB wurden 
die Praxis und die Erfahrungen mit 
dem Einsatz der Mittelinseln in 
Ortseinfahrten und im Außerorts-
bereich dokumentiert und unter Si-
cherheitsaspekten bewertet.  

2. Ergebnisse  
Die Ergebnisse dieser und früherer 
Untersuchungen zu diesem Thema 
zeigen, dass Mittelinseln in Orts-
einfahrten in der Praxis heute als 
eine Regellösung angesehen und 
eingesetzt werden. Die damit ver-
bundenen Ziele können bei geeig-
neter Ausbildung der Mittelinseln 
erreicht werden. 
Außerorts werden Mittelinseln im 
Zuge der übergeordneten Straße 
noch nicht als Regellösung einge-
setzt, gewinnen jedoch zumindest 
regional als Element zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit an Bedeu-
tung. 

Trassierung / Ausführung 
Grundsätzlich unterscheidet sich 
die Anlage der Inseln nach der La-
ge (innerorts/außerorts).  
Im Außerortsbereich werden die 
Inseln in der Praxis nicht ge-
schwindigkeitswirksam ausgebil-
det. Sie sollen den Kfz-Verkehr 
möglichst nicht beeinträchtigen. So 
sind diese Inseln häufig in vorhan-
denen Flächenreserven zu finden 
(Sperrflächen u.a. im Bereich von 
Verziehung oder Rückverziehung 
von Abbiegestreifen an Knoten-
punkten) oder werden von langge-
zogenen Fahrbahnaufweitungen 
begleitet. 

Bild 1: Insel außerorts in der Rückver-
ziehungsfläche am Knoten-
punkt 

Im Bereich der Ortseinfahrt soll 
dagegen neben der Querungssiche-
rung gerade auch ein angepasstes 
Geschwindigkeitsverhalten be-
wirkt werden, sodass die Trassie-
rung entsprechend erfolgt. Im In-
selbereich muss dabei der bemes-
sungsrelevante (militärische) 

Schwerverkehr berücksichtigt wer-
den.  

Bild 2: Insel im Ortseinfahrtbereich 
mit flach angerampter Einfas-
sung 

In der Regel werden die Inseln au-
ßerorts und in den Ortseinfahrtbe-
reichen mit Flachborden einge-
fasst. Einige Maßnahmen im Orts-
einfahrtbereich sind ohne Borde 
ausgeführt – flache Anrampungen 
bilden den Inselkörper. So werden 
zusätzliche Flächen für den militä-
rischen Schwerverkehr geschaffen. 
Darüber hinaus folgt diese Ausfüh-
rungsart dem Grundgedanken, dass 
ein evtl. Überfahren der Insel nicht 
zu einem "harten" Aufprall mit 
u.U. schweren Folgen führen soll.  

Akzeptanz durch Überquerende 
Die Mittelinseln im Bereich der 
Ortseinfahrt werden als Überque-
rungshilfe von Fußgängern und 
Radfahrern gut angenommen und 
sind in der Lage, die notwendigen 
Überquerungen zu bündeln.  
Damit können Fußgänger und Rad-
fahrer die Überquerung in zwei E-
tappen vollziehen und sich jeweils 
auf eine Fahrtrichtung der Kfz 
konzentrieren. 

Bild 3: Insel im Ortseinfahrtbereich 

In der Regel orientieren sich die 
Überquerenden durch frühzeitiges 
Umschauen zum fließenden Kfz-
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Verkehr. Insbesondere die Radfah-
rer versuchen dann durch eine an-
gepasste Geschwindigkeit ein Hal-
ten am Fahrbahnrand zu vermei-
den. 

Bild 4: Insel in der freien Strecke 

Akzeptanz durch Kraftfahrer 
Zumeist verhalten sich die Kraft-
fahrer an den Inseln den Regeln 
entsprechend. Starke einseitige 
Auslenkungen an Inseln in Orts-
einfahrtbereichen nur für die ein-
fahrenden Kfz (Bild 3) können al-
lerdings zum Linksvorbeifahren an 
der Insel führen. Dieses wurde so-
wohl bei Pkw als auch bei Lkw 
beobachtet. 

Bild 5: Überfahren des flach ange-
rampten Inselbereiches durch 
Pkw 

Vereinzeltes Halten von Pkw, um 
überquerende Fußgänger vorzulas-
sen, sind einerseits Zeichen für ein 
kooperatives Verhalten, können 
aber auch Unsicherheiten bezüg-
lich der Verkehrsregelung bedeu-
ten. In einer solchen Situation kam 
es in einem Ortseinfahrtbereich zu 
einem Auffahrunfall. 
Teilweise werden die Randberei-
che der Inseln mit nur flacher An-
rampung (ohne Bordeinfassung) 
von den Fahrzeugen regelmäßig 
überfahren (Bild 5). Denn sportlich 
fahrende Pkw-Fahrer neigen gene-
rell zum "Schneiden", d.h. zum 

Abflachen der planerisch ange-
strebten Fahrlinie. Dabei werden 
die Flächenreserven genutzt, wenn 
die Belagsqualität dies zulässt. 
Selbst bei Anwesenheit von war-
tenden Fußgängern auf der Insel 
wird dieser Teil der Insel noch ü-
berfahren, wenn sich der Fußgän-
ger nicht gerade dort aufstellt. 
Eine sehr enge fahrgeometrisch 
ausgerichtete Trassierung kann 
häufiger zum Anprall an Borde 
und zu (Teil-) Überfahrten der In-
sel oder der Seitenbereiche führen, 
die bauliche Schäden verursachen 
(Bild 6) oder bei ungünstigen 
Randbedingungen auch zu Unfäl-
len führen können. Andererseits 
bleiben überbreite Fahrstreifen in 
Höhe der Insel auch von Lkw ü-
berwiegend ungenutzt (Bild 2). 

Bild 6: Schaden am Bord im Bereich 
der Verziehung 

Wahrnehmung der Inseln 
Wichtig für die angestrebte Erhö-
hung der Verkehrssicherheit ist ei-
ne gute Erkennbarkeit der Insel für 
die Kraftfahrer. Nur dann können 
diese angemessen reagieren.  
In der Praxis sind Beschilderung 
und Markierung im Bereich der 
Maßnahmen uneinheitlich und 
häufig auch unauffällig. 
Auch die Inselgestaltung ist unein-
heitlich. Bei auffälliger Ausbil-
dung der Insel (z.B. mit Begrün-
ung) und großem Versatz der 
Fahrstreifen in Ortseinfahrtberei-
chen unterbrechen die Inseln die 
Streckencharakteristik der freien 
Strecke und setzen damit ein deut-
liches Signal für den Beginn der 
angebauten Ortslage.  
Einige der Inseln in Ortseinfahrt-
bereichen sind jedoch durch ihre 

Größe und Lage im Querschnitt 
sowie die Materialwahl äußerst un-
auffällig gestaltet, sodass sie u.U. 
nur spät wahrgenommen werden 
und auch die gestalterische Funkti-
on nicht erfüllen können. 

Bild 7: Vergleichsweise lange und be-
grünte Insel 

Bild 8: Kleine, sehr unauffällig gestal-
tete Insel 

Geschwindigkeitsverhalten in 
Ortseinfahrtbereichen 
Der Vorher-Nachher-Vergleich 
dieser und früherer Wirkungsun-
tersuchungen des Niedersächsi-
schen Landesamtes für Straßenbau 
zeigt, dass sich bei den weitaus 
meisten Beispielen die angestreb-
ten Geschwindigkeitsreduktionen 
einstellen (Bild 9). Die Fahrtrich-
tung ortseinwärts wird dabei ent-
sprechend der zum Teil asymmet-
rischen Anordnung des Versatzes 
in der Regel stärker gedämpft als 
die Fahrtrichtung ortsauswärts. 
In Fahrtrichtung ortseinwärts zei-
gen die ermittelten Geschwindig-
keiten der unbehindert fahrenden 
Pkw (Bild 10) vor bzw. hinter der 
Insel eine deutliche Bündelung. 
Vor der Insel liegen 9 von 10 Wer-
ten (V85) zwischen etwa 60 und 
73 km/h. An dem innerorts liegen-
den Messquerschnitt hinter der In-
sel ist die Bündelung noch stärker. 
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9 von 10 Werten liegen zwischen 
50 und 59 km/h. 
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Bild 9: Geschwindigkeiten vor und 
nach Realisierung der Inseln in 
den Ortseinfahrtbereichen 

In Höhe der Insel ergibt sich eine 
große Bandbreite der Geschwin-
digkeiten (V85) zwischen knapp 40 
und 67 km/h. Hier ist also ein deut-
licher Einfluss der durch die Insel 
bewirkten Trassierung des Fahr-
streifens für die ortseinwärtige 
Richtung ablesbar.  
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Bild 10: Geschwindigkeitsverlauf für 
die unbehindert einfahrenden 
Pkw (V85) 

Dabei werden auch hohe Außer-
ortsgeschwindigkeiten an der Insel 
auf ein niedriges Niveau reduziert. 
während niedrige Geschwindigkei-
ten außerorts u.U. nur noch zu ge-
ringen Reduktionen führen, wenn 
die fahrdynamischen Wirkungen 
der Insel nur gering sind.  
Die an der Insel gefahrenen Ge-
schwindigkeiten lassen sich recht 
gut in Zusammenhang mit der je-
weiligen Auslenkung sehen (Bild 
11). Durch eine deutliche Auslen-
kung des Fahrstreifens um etwa 
eine Fahrstreifenbreite in Verbin-
dung mit einer fahrdynamisch 
wirksamen kurzen Verziehung 
kann auch für unbehindert fah-
rende Pkw in der betreffenden 
Richtung eine deutliche Ge-
schwindigkeitsdämpfung auf ein 

Niveau (V85) von 50 km/h und 
darunter erreicht werden. Gegen-
über dem Vorher-Zustand ohne In-
sel sind Geschwindigkeitsre-
duktionen von bis zu 20 km/h zu 
erreichen. Auch die Spitzenge-
schwindigkeiten können bei deut-
licher Auslenkung auf unter 
60 km/h gesenkt werden. 
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Bild 11: Geschwindigkeiten unbehin-
dert ortseinwärts fahrender 
Pkw (V85) in Höhe der Insel in 
Bezug  zur Fahrstreifenauslen-
kung 

Bei geringen Versätzen oder bei 
langen, zügig befahrbaren Verzie-
hungen der Fahrstreifen fallen die 
Geschwindigkeitsreduktionen ent-
sprechend gering aus. 
Die genannten Wirkungen gelten 
für beide Fahrtrichtungen. Da in 
der Praxis jedoch durch die bauli-
che Anlage vorrangig eine ge-
schwindigkeitsdämpfende Wir-
kung für ortseinwärts fahrende Kfz 
angestrebt wird, bleiben die orts-
auswärts fahrenden Kfz oft unge-
bremst und beschleunigen bereits 
im Innerortsbereich auf überhöhte 
Geschwindigkeiten. 
Die geschwindigkeitsdämpfenden 
Wirkungen der Inseln sind räum-
lich begrenzt. Allerdings kann 
durch die Inseln verhindert wer-
den, dass die hohen Außerortsge-
schwindigkeiten weit in den Ort 
hineingetragen werden bzw. in der 
Gegenrichtung schon in der Orts-
lage auf das Geschwindigkeitsni-

veau der freien Strecke beschleu-
nigt wird. 

Unfallgeschehen 
Im Außerortsbereich ereigneten 
sich im Nahbereich von 35 be-
trachteten Inseln vorher und nach-
her bei annähernd gleichen Ge-
samt-Betriebszeiträumen von etwa 
100 Jahren gleich viele Unfälle. 
Von den 144 Unfällen des Nach-
her-Zeitraumes ist bei 28 Unfällen 
(20%) ein direkter oder indirekter 
Inselbezug gegeben. 
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Bild 12: Unfälle in Maßnahmennähe je 
Betriebsjahr (Außerorts - Be-
reich des RSBA Euskirchen) 

Insgeamt ergibt sich hier ein nur 
wenig auffälliges Unfallgeschehen: 
•  Im Mittel ereignete sich je 

Untersuchungsstelle etwa alle 
3,5 Jahre ein Unfall mit In-
selbezug. 

•  Die Unfallfolgen sind nur ge-
ring. Eindeutig inselspezifi-
sche Unfälle haben als Folge 
nahezu nur Sachschäden. 

•  Überhöhte Geschwindigkei-
ten sind die Hauptunfallursa-
che. 

•  Gewöhnungseffekte wirken 
sich positiv auf die Sicherheit 
aus. 

•  Inseln in Kurvenlagen und 
kleine, unauffällige Inseln 
sind tendenziell problema-
tisch. 

Insgesamt sind die oft vorgebrach-
ten Befürchtungen negativer Si-
cherheitsauswirkungen auf den 
Kfz-Verkehr an Mittelinseln im 
Zuge der bevorrechtigten Straßen 
außerorts nicht gegeben. Vielmehr 
ist das Unfallgeschehen zumeist 
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       unauffällig und ohne schwerwie-
gende Folgen. 
Das Unfallgeschehen an Inseln in 
Ortseinfahrtbereichen wurde für 
22 Beispiele v.a. anhand der hier 
relevanten Fahrunfälle betrachtet. 
Im Vorher-Zustand ereigneten sich 
in den Ortseinfahrtbereichen 
0,24 Fahrunfälle /Jahr. Im Nach-
her-Zustand mit Insel ergaben sich 
0,81 Fahrunfälle / Jahr im näheren 
Umfeld der Insel und etwa 0,6 Un-
fälle mit Inselbezug/Jahr.  
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Bild 13: Unfallquote (Fahrunfälle/Be-
triebsjahr) der Beispiele mit 
Vorher-Nachher-Betrachtung 
(500 m Untersuchungsab-
schnitt) 

Dies ist auch im Vergleich zu dem 
Ergebnis bei Mittelinseln außerorts 
(etwa 0,3 Unfälle/Jahr) hoch und 
erklärt sich vor allem daraus, dass 
die Mittelinseln in Ortseinfahrten 
mit dem Ziel der Geschwindig-
keitsdämpfung gezielt und mit 
teilweise deutlichen Auslenkungen 
in die Fahrlinie des Kfz-Verkehrs 
eingebaut werden. 
Über 80% der registrierten Unfälle 
hatten allerdings nur Sachschaden 
als schwerste Folge. Zu berück-
sichtigen ist bei der Bewertung der 
Unfälle auch, dass durch die ge-
schwindigkeitsdämpfende Wir-
kung der Inseln im Unter-
suchungsbereich eine Unfallredu-
zierung im Umfeld der Inseln auf-
treten kann (Bild 14). 
Als häufigste Ursache für Unfälle 
mit Inselbezug werden überhöhte 
Geschwindigkeiten angegeben. 
Kritisch ist eindeutig die Fahrtrich-

tung ortseinwärts (95 % der Un-
fälle mit Inselbezug).  
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Bild 14: Unfallquote (Unfälle/Betriebs-
jahr) der Beispiele mit Vorher-
Nachher-Betrachtung (gesam-
tes Unfallgeschehen im 500 m 
Untersuchungsabschnitt). 

Unfälle mit Beschädigung von 
Bäumen auf Inseln sind bei den 
untersuchten Beispielen vereinzelt 
aufgetreten, allerdings führten sie 
nicht zu Personenschäden. 
Tendenziell gehen die Unfall-
zahlen mit zunehmender Ein-
gewöhnungszeit zurück. Diese 
Tendenz wird dadurch verstärkt, 
dass bei einigen neuen Inseln Fahr-
bahnmarkierungen erst deutlich 
nach Bauende aufgebracht wurden. 

Bild 15: Noch fehlende Markierung 

Typische Unfallabläufe der Unfäl-
le mit Inselbezug sind direktes 
Fahren gegen die Insel (54 %), das 
Abkommen von der Fahrbahn in 
Höhe der Insel nach rechts (28 %) 
und Unfälle auf der Gegenfahr-
bahn (14 %). In drei Fällen schleu-
derte das Fahrzeug hinter bzw. ü-
ber die Insel auf die Gegenfahr-
bahn, in weiteren drei Fällen pas-
sierte das unfallverursachende 
Fahrzeug die Insel auf der Gegen-
fahrbahn. Knapp 60 % der Unfälle 
mit Inselbezug ereigneten sich bei 
Dunkelheit und Dämmerung. 
Ein wesentliches Sicherheits-
merkmal ist offenbar die Erkenn-
barkeit der Insel. Unfallauffällig 

sind im Besonderen gepflasterte 
oder niedrig begrünte und flach 
angerampte Inseln, die vor allem 
bei ungünstigen Sichtverhältnissen 
(z.B. auch Schatten) erst spät 
wahrgenommen werden. Inseln mit 
ausgeprägter höherer Begrünung 
oder mit größerer optischer Wir-
kung durch ihre Länge, durch eine 
Kurvenlage oder Drehung zur 
Achse, waren dagegen auch bei 
großer Auslenkung nicht auffällig. 

Bild 16: Insellage im Schatten 

Kritisch können offenbar auch 
starke Auslenkungen mit kurzen 
Verziehungslängen und – bei kur-
zen Inseln – schnell aufeinander 
folgender Verziehung und Rück-
verziehung sein. Die Unfallabläufe 
deuten darauf hin, dass viele Kraft-
fahrer zu schnell in den In-
selbereich hineinfahren und dann 
das Fahrzeug nicht mehr kontrol-
lieren können.  
Zusammenfassend zeigt sich, dass 
eine den Zielsetzungen entspre-
chende verkehrssichere Integration 
von Mittelinseln in Ortseinfahrten 
von zahlreichen baulichen und be-
trieblichen Merkmalen abhängt. 
Mit den nachfolgenden Empfeh-
lungen werden aus den vorliegen-
den Erfahrungen und Erkennt-
nissen Vorschläge für Regel-
Ausführungen von Inseln ent-
wickelt. 
3. Folgerungen 

Einsatzfelder  
Grundsätzlich sollen Maßnahmen 
außerorts und in Ortseinfahrtberei-
chen der Steigerung der Verkehrs-
sicherheit dienen. Mittelinseln 
kommen insbesondere dann infra-
ge, wenn notwendige Überquerun-
gen zu sichern sind. 
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Werden Mittelinseln in einer 
Ortseinfahrt zur Sicherung des Ü-
berquerens vorgesehen, sollen sie 
durch ihre Anlage und Gestaltung 
auch folgenden Zielen möglichst 
weitgehend entsprechen: 
•  wirksame Reduzierung der 

Geschwindigkeiten des Kfz-
Verkehrs 

•  straßenräumliche Betonung 
der Ortseinfahrtsituation und 
Verminderung des "Durch-
zieheffektes" 

•  gestalterische Integration in 
das Ortsbild. 

Lage 
An Ortseinfahrten sollte der Stand-
ort der Insel möglichst dicht am 
Beginn der Bebauung gewählt 
werden. Damit soll der Zusam-
menhang mit der angebauten Orts-
lage bereits im Straßenbild deut-
lich werden, um die Wahrnehmung 
durch die Kraftfahrer und die Ak-
zeptanz dieser Maßnahmen zu er-
höhen. Die Ortstafel sollte an der 
ortsauswärtigen Seite der Mittelin-
sel stehen.  
Außerorts sollten Inseln möglichst 
an Knotenpunkten als Bereiche be-
sonderer Aufmerksamkeit angelegt 
werden. Zudem können die Inseln 
hier zumeist in vorhandenen Flä-
chen der Verziehungen unterge-
bracht werden.  

Kennzeichnung  
Für die unter Sicherheitsaspekten 
jeweils kritische Fahrtrichtung sind 
bereits im außerörtlichen Vorfeld 
der Insel Aufmerksamkeit erhö-
hende Maßnahmen zu ergreifen. 
Die Beschränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 
70 km/h sollte grundsätzlich etwa 
100 bis 150 m vor der Insel erfol-
gen. In Ortseinfahrtbereichen für 
die Fahrtrichtung ortseinwärts 
Die Anordnung eines Überhol-
verbotes mit Z 276 StVO ist au-
ßerorts notwendig und sollte 200-
250 m vor der Insel beidseitig an-
geordnet werden. Das Überholver-

bot ist immer mit Markierungen zu 
unterstützen. 
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              "Fußgänger" / 
              "Radfahrer"

Z 276 Optional, dann 
          beidseitig und Z 274 
          am gleichen Standort
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Warnlinie
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Bild 17: Prinzipskizze der Regelbe-

schilderung / -markierung im 
Ortseinfahrtbereich 

Gefahrzeichen, die auf die Insel 
hinweisen sind in der Regel genau-
so entbehrlich wie spezielle Hin-
weiszeichen. Sie können allein in 
der Eingewöhnungsphase oder bei 
ungünstigen Sichtverhältnissen 
sinnvoll sein. 

Bild 18: Nicht amtliches Hinweiszei-
chen 

Sperrflächen sollten auf der kriti-
schen Seite der Insel generell aus-
gebildet werden, um die Wahrneh-
mung der Insel und des Fahr-
streifenversatzes zu verbessern. 
Bei den eher seltenen Inseln der 
freien Strecke außerhalb von Kno-
tenpunkten sind Sperrflächen 
grundsätzlich beidseitig vorzuse-
hen. 

Z 220-20
Z 605-20Z 605-20

Z 220-20

70

(90 m gemäß RMS,
 ggfs. Vorankündigungspfeile)

Warnlinie

Z 276

Z 274
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zusätzlich Z 274 unter Z 276)

Z 276

Z 282

70

(90 m gemäß RMS,
 ggfs. Vorankündigungspfeile)

Warnlinie

Z 276

Z 274

100 m 200 m

(Optional entsprechend
der Streckencharakteristik
zusätzlich Z 274 unter Z 276)

Z 276

Z 282

Sperrflächen

 

Bild 19: Prinzipskizze der Regelbe-
schilderung / -markierung im 
Außerortsbereich 

Zur Verbesserung der Erkennbar-
keit der Insel bei Dunkelheit die-
nen Verkehrszeichen mit Signalfo-
lie, Markierungen mit guter Nacht-
erkennbarkeit und Borde mit 
Weißvorsatz. Ggf. kann die Mar-
kierung noch mit reflektierenden 
Nagelreihen verstärkt werden. Eine 
im Verlauf der Ortsdurchfahrt ggf. 
vorhandene Beleuchtung sollte in 
jedem Fall bis an die Insel verlän-
gert werden (Standort am Fahr-
bahnrand). Bei fehlender Beleuch-
tung im Verlauf der Ortsdurchfahrt 
ist eine besondere Beleuchtung nur 
der Insel im Ortseinfahrtsbereich 
nicht notwendig. Auch im Außer-
ortsbereich ist die Beleuchtung der 
Insel nicht erforderlich. Die Er-
kennbarkeit wird durch Beschilde-
rung und Markierung hergestellt. 
Eine Begrünung der Inselfläche 
ist auch bei nachträglichem Einbau 
grundsätzlich wünschenswert. Es 
ist eine etwa 0,50 m hohe Begrü-
nung durch Sträucher (Boden-
decker), die Überquerende nicht 
verdeckt, zu empfehlen, da sie die 
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Wahrnehmung der Insel deutlich 
verbessern kann. 

Bild 20: Beispiel einer durch Begrü-
nung auffällig gestalteten Insel 

Bauliche Ausführung  
Die Breite der Insel ergibt sich 
aus der Funktion als Überque-
rungshilfe und der Zielsetzung der 
Geschwindigkeitsdämpfung mit 
entsprechend deutlicher Auslen-
kung der Fahrstreifen. Zur Siche-
rung des Überquerens, sollte die 
Mindestbreite an der Überque-
rungsstelle 2,50 m betragen, um 
auch den Radfahrern einen siche-
ren Standort zu bieten.  
Die Insellänge und die Form der 
Insel ergeben sich aus den örtli-
chen Gegebenheiten. Lange Inseln 
sind besser wahrnehmbar. Bei star-
ken Auslenkungen in Ortseinfahrt-
bereichen können sie bewirken, 
dass "zu schnell" einfahrende 
Kraftfahrer die Fahrzeuge nach der 
Einfahrt in Höhe der Insel wieder 
stabilisieren können. Daher sollte 
die Insellänge mehr als 15 m 
betragen. Auch in Kurven können 
sich langgestreckte Inseln zur Ver-
deutlichung der Führung empfeh-
len. Kurze Inseln sollten nur im 
Ortseinfahrtbereich bei erhebli-
chem Überquerungsbedarf einge-
setzt werden, wenn aufgrund ande-
rer Maßnahmen bereits ein ange-
passtes Geschwindigkeitsverhalten 
zu erwarten ist und große Auslen-
kungen mit kurzen Verziehungen 
vermieden werden. 
Die Inseleinfassung erfolgt durch 
Flachborde (in der Regel F 10, mit 
weißem Vorsatz), um auf der Insel 
wartenden Personen einen ausrei-
chenden Schutz zu gewährleisten 
und den gesicherten Aufstellbe-
reich eindeutig gegenüber der 

Fahrbahn abzugrenzen. Um eine 
gute Haltbarkeit zu gewährleisten, 
ist der Flachbord fahrbahnseitig 
mit einem einreihigen Be-
tonsteinstreifen zu versehen. Auf 
der Insel kann der Bord mit einer 
Hinterpflasterung stabilisiert wer-
den, um Schäden am Bord bei ei-
nem Anprall eines Fahrzeuges zu 
vermeiden. 

 
Bild 21: Hinweise zur baulichen Aus-

führung 

Die Überquerungsstelle ist auf 
der Insel mittig oder auf der orts-
einwärtigen Seite der Insel anzu-
ordnen. Die Überquerungsstelle 
sollte etwa 2 – 3 cm über Fahr-
bahnniveau ausgeführt werden, um 
sehbehinderten Menschen eine O-
rientierung zu ermöglichen. Liegt 
sie auf Fahrbahnniveau, sollte der 
Übergang auf die Fahrbahn durch 
taktil erfassbare profilierte Beton-
steine (z.B. Rillensteine) ver-
deutlicht werden.  
Außerorts ergibt sich die Trassie-
rung aus den RAS-L bzw. der 
RAS-K. Ist eine Lage innerhalb 
knotenbedingter Sperrflächen nicht 
möglich, sollte die notwendige 
Auslenkung mit einer langgezoge-
nen Verziehung einhergehen. 
In Ortseinfahrtbereichen ist eine 
möglichst große Auslenkung der 
Fahrstreifen in Verbindung mit 
einer geringen Verziehungslänge 
ausschlaggebend, um eine deutli-
che geschwindigkeitsdämpfende 
Wirkung zu erzielen. Bei einer 
Verziehung der Fahrbahnränder 
gemäß RAS-L 95 sind dem-
entsprechend niedrige Entwurfsge-
schwindigkeiten von höchstens 
30 km/h anzusetzen, um kurze 
Verziehungslängen von 20 – 30 m 
zu erhalten. In Kurvenlagen kön-
nen auch längere Verziehungen er-

forderlich werden. Die Auslenkung 
der Fahrstreifen (linker Fahr-
streifenrand) sollte für beide Fahrt-
richtungen mindestens 2,50 m be-
tragen, wenn eine wirksame Ge-
schwindigkeitsdämpfung erzielt 
werden soll. 
Ist eine deutliche Auslenkung bei-
der Fahrtrichtungen nicht möglich, 
sollte für die Fahrtrichtung ortsein-
wärts das größere Maß vorgesehen 
werden. Allerdings sollte auch 
dann ein Mindestmaß von etwa 
1 m Versatztiefe für die Gegen-
richtung verbleiben. 

Bild 22: Sehr breite, symmetrische In-
sel 

Bild 23: Vorgezogener Fahrbahnrand 
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